
 

Satzung des Golfclub am Donner Kleve e.V. 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

Der Club führt den Namen 

 

Golfclub am Donner Kleve e.V. 

 
Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Meldorf eingetragen. 

Sitz des Vereins ist in 25693 St. Michaelisdonn. 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 2 Zweck 

1. Zweck des Vereins ist die Pflege, Förderung und Ausübung des Golfsports. 

Der Vereinszweck wird verwirklicht durch die Ausbildung der Mitglieder zur 

Ausübung des Golfsports, durch das Abhalten eines geordneten 

Spielbetriebes, durch Veranstaltung von clubinternen und offenen Wettspielen, 

durch die golf sportliche Ausübung insbesondere die Förderung der Jugend, 

sowie durch Teilnahme an Verbandswettspielen. 

 
2. Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im 

Sinne von§ 51 ff der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
3. Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer 

den. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 

Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die 

Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung des Vereins 

nicht mehr als ihre eventuell eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 

ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind oder durch unverhältnismäßige Vergütungen begünstigt werden. 

 
4. Der Verein hat durch Nutzungsvereinbarung mit der "Golf am Donner Kleve 

GmbH & Co. KG" ein gesichertes Spiel- und Nutzungsrecht auf der Golfanlage 

in St. Michaelisdonn/Hopen. 

 
§ 3 Mitgliedschaft 

1. Der Club hat 

a) Ordentliche Mitglieder 

b) Außerordentliche Mitglieder 

c) Ehrenmitglieder 
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2.  Ordentliche Mitglieder sind natürliche Personen ab dem vollendeten 18. 

Lebensjahr sowie Firmen, soweit sie nicht zu den außerordentlichen 

Mitgliedern zählen. 

 
3. Außerordentliche Mitglieder sind 

a) Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

b) Auszubildende und Studenten bis zum Abschluss ihrer 

Berufsausbildung oder ihres Studiums längstens jedoch bis zur 

Beendigung des 25. Lebensjahres. 

c) Natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften, welche 

die Zwecke des Clubs unterstützen oder fördern, ohne den 

Golfsport auf der Golfanlage aktiv auszuüben (fördernde 

Mitglieder). 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Zur Aufnahme als Mitglied ist ein schriftlicher Antrag beim Vorstand 

erforderlich. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand; 

erforderlich ist die Zustimmung des Beirats, der hierzu mit einer 2/3 Mehrheit 

votieren muss. Im Falle der Ablehnung eines Aufnahmeantrages erfolgt ein 

Ablehnungsbescheid an den Antragsteller, welcher keiner Begründung 

bedarf. 

 
2. Mit dem Aufnahmeantrag hat der Antragsteller zugunsten des Clubs oder 

eines von ihm beauftragten Dritten eine Abrufermächtigung für die 

Gebühren, Beiträge und sonstigen Kosten zu erteilen. 

 
§ 5 Beiträge 

1. Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge und Gebühren zu entrichten, 

deren Höhe sich aus der vom Vorstand nach Vorgabe des Beirats 

errichteten Beitragsordnung ergibt. Die Beitragsordnung bleibt so lange in 

Kraft, bis sie vom Vorstand auf Vorgabe des Beirats geändert wird. 

 
2. Der jährlich zu erhebende Clubbeitrag ist jeweils im Voraus, spätestens zum 

31.03. für das laufende Kalenderjahr, zur Zahlung fällig. Wird die dem 

Mitglied zugestellte Beitragsrechnung auch nach schriftlicher Anmahnung 

nicht innerhalb der in der Anmahnung festgesetzten Frist von zumindest 14 

Tagen gezahlt, kann das Mitgliedschaftsverhältnis gekündigt werden. Die 

Kündigung wird durch den Vorstand ausgesprochen. Die Entscheidung 

über die Kündigung bedarf der Zustimmung des Beirats. 

 
§ 6 Rechte der Mitglieder 

1.  Jedes Mitglied hat das Recht, dem Club im Rahmen seines 
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Nutzungsvertrages mit der "Golf am Donner Kleve GmbH & Co. KG" zur 

Verfügung gestellte Einrichtungen der Golfanlage in St. Michaelisdonn zu 

nutzen und an den Veranstaltungen des Golfclubs teilzunehmen. Dieses 

Recht gestaltet sich nach Maßgabe der Satzung, der aufgrund der Satzung 

ergehenden Beschlüsse und der Platz- sowie der Spielordnung. 

 
2.  Jedes Mitglied hat das Recht zur Teilnahme an den 

Mitgliederversammlungen. Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung 

sind lediglich ordentliche Mitglieder. 

 
3.  Die Ausübung von Mitgliedsrechten kann nur persönlich erfolgen und 

ist nicht übertragbar. 

 
4. Fördernde Mitglieder haben keine Spielberechtigung. 

 
5.  Mit dem Beirat erkennen die Mitglieder die Satzung, die Spiel- und 

Wettkampfordnung des Vereins, die Beitragsordnung, die allgemeinen 

gültigen Regeln des Golfsports, die Satzung des Landesgolfverbandes und 

die Bestimmungen des Deutschen Golfverbandes für sich als verbindlich an. 

 
§ 7 Organe des Clubs 

Organe des Clubs sind: 

a) Die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

c) der Beirat. 

  

$ 8 Mitgliederversammlung 

1. Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder berechtigt. 

Aktiv und passiv wahlberechtigt sowie stimmberechtigt sind jedoch nur 

ordentliche Mitglieder. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung soll innerhalb der ersten drei Monate 

eines jeden Kalenderjahres stattfinden. Die ordentliche 

Mitgliederversammlung nimmt insbesondere den Geschäfts- und 

Kassenbericht des Vereins entgegen und beschließt über die Erteilung der 

Entlastung des Vorstandes und des Beirats. Sie wählt den Präsidenten, ein 

Beiratsmitglied und die Kassenprüfer. 

 
3. Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung unabhängig 

von der Zahl der Erschienenen in jedem Fall beschlussfähig. 
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4. Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf vom Vor 

stand einberufen. Sie müssen einberufen werden, wenn mindestens 1/3 der 

Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der Tagesordnung beim 

Vorstand beantragt. 

 
5. Die Einberufung jeder Mitgliederversammlung erfolgt mit einer 

Berufungsfrist von mindestens drei Wochen schriftlich unter Angabe der 

Tagesordnung, wie von Tagungsort und -zeit an alle Mitglieder. 

Für die Einhaltung der Frist ist die Absendung der Einladungsschreiben 

entscheidend. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die 

dem Club zuletzt bekannt gegebene Adresse des Mitglieds gerichtet ist. 

 
6.  Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung 

durch ein anderes Vorstandsmitglied, geleitet. Über die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und dem von ihm zu Beginn der Versammlung bestimmten 

Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 
7.  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit in dieser Satzung 

nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Präsidenten. 

 
8. Anträge der Mitglieder sind spätestens am 05. Tag vor der 

Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich einzureichen. 

 

Später eingereichte Anträge können nur behandelt werden, wenn Vorstand 

und Beirat dies gemeinsam beschließen. Anträge auf Satzungsänderungen 

sind schriftlich unter Angabe des beantragten neuen Satzungstextes und einer 

Begründung einzureichen. Sie werden in der Mitgliederversammlung nur dann 

behandelt, wenn sie so rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung beim 

Vorstand eingegangen sind, dass dieser die Möglichkeit hatte, sie bei der 

Einberufung der Mitgliederversammlung bekanntzugeben. 

 

9. Änderungen der §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 3 und Abs. 5, §§ 7, 8 Abs. 1, 

3, 7, 8 und 9, § 9 Abs. 1, 4 und 5, § 10 Abs. 1 bis 3 der Satzung bedürfen 

einer Mehrheit von 4/5 der Stimmen aller stimmberechtigten Mitglieder des 

Vereins. Bei Zustimmung des Beirats zu der beantragten Satzungsänderung 

reicht eine einfache Mehrheit aller anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder aus. 
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Eine Änderung der übrigen Bestimmungen dieser Satzung bedarf einer 3/4 

Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Bei Zustimmung 

des Beirats reicht eine einfache Mehrheit aller anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder aus. 

 

 

 
§ 9 Vorstand 

1.  Der Vorstand kann nur aus ordentlichen Mitgliedern nach Maßgabe von 

Ziffer 4 dieses Paragrafen gebildet werden. Der Vorstand besteht aus dem 

Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. 

2. Der Club wird durch den Präsidenten allein oder durch einen Vizepräsidenten 

allein vertreten. Diese drei Personen bilden den Vorstand im Sinne des 

Gesetzes. Der Vorstand vertritt den Club gerichtlich und außergerichtlich. 

3.  Der Vorstand führt die Geschäfte des Clubs. Er fasst seine Beschlüsse in 

formlos einberufenen Sitzungen mit einfacher Stimmenmehrheit und ist bei 

Anwesenheit von mehr als zwei Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten. 

 
Der Vorstand gibt sich jeweils zu Beginn der Amtsperiode eine 

Geschäftsordnung, in der die zu erledigenden Arbeiten auf die Mitglieder 

des Vorstandes verteilt werden. 

 

4. Zum Amt des Präsidenten wählbar sind nur Mitglieder des Vereins, die auf 

einer Vorschlagsliste des Beirats geführt sind. Diese ist der 

Mitgliederversammlung vor der Wahl bekanntzugeben. Sie hat mindestens 

zwei Clubmitglieder zu umfassen und kann vom Beirat jederzeit, auch in der 

Mitgliederversammlung, geändert und ergänzt werden. Die Wahl erfolgt durch 

Stimmzettel. Falls sich kein Widerspruch erhebt, kann sie auch durch Zuruf 

erfolgen. Der Präsident bestimmt die beiden Vizepräsidenten aus einer 

Vorschlagsliste des Beirats. 

 
5.  Die Amtsperiode des Vorstands beträgt 5 Jahre. Die Wiederwahl des 

Präsidenten sowie Wiedereinsetzung der Vizepräsidenten sind zulässig. Bis 

zur Wahl eines neuen Präsidenten bleiben die bisherigen Vorstandsmitglieder 

im Amt. 

 
6. Der Vorstand ist berechtigt, Dritte im Wege der Geschäftsordnung mit der 

Durchführung der Geschäfte und Erledigungen der ihm obliegenden 

Aufgaben zu beauftragen. 
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7.  Der Vorstand erstellt einen Verhaltenskodex, in dem Ordnungsmaßnahmen 

vorgesehen werden 

a) für Handlungen, der Vereinsmitglieder, die die Ehre des Vereins oder 

eines Vereinsmitgliedes verletzen können, 

b) bei unsportlichem oder unwürdigem Verhalten von Mitgliedern, das 

das Ansehen des Vereins gefährden, das Vereinsleben stören oder 

gegen Ordnungen und Regeln des Deutschen Golfverbandes oder 

Platzregeln der Golfanlage St. Michaelisdonn verstoßen. Der 

Verhaltenskodex bedarf zur Wirksamkeit der Genehmigung durch 

den Beirat. 

 
§ 10 Beirat 

1. Der Beirat besteht aus drei Personen, von denen eine Person mit einfacher 

Mehrheit von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Zwei Beiratsmitglieder 

bestimmen die Gesellschafter der "Golf am Donner Kleve GmbH & Co. KG". 

Die beiden letztgenannten Beiratsmitglieder müssen nicht Mitglieder des 

Clubs sein. 

 
2. Der Beirat berät und kontrolliert den Vorstand in allen den Club betreffenden 

Fragen. Er erstellt insbesondere die Vorschlagsliste zur Wahl des Präsidenten, 

die Liste zur Bestellung der Vizepräsidenten sowie die Vorgabe zur 

Beitragsordnung des Clubs. 

 
3. Die Amtszeit des Beirats entspricht der des Vorstandes; der neue Beirat wird 

gewählt bzw. bestimmt nach der Wahl des neuen Präsidenten und 

Bestimmung der Vizepräsidenten. Für die Aufstellung der Vorschlagsliste für 

Präsident und Vizepräsident ist ausschließlich der alte Beirat zuständig. 

 

§ 11 Ausschüsse 

1. Der Vorstand bestimmt mit 2/3 Mehrheit einen Vorgabenausschuss, der 

jeweils für die Dauer der Wahlperiode des Vorstandes gewählt wird. Der 

Vorgabenausschuss ist für die Vorgabenvergabe und - verwaltung im Rahmen 

der Regeln des Deutschen Golfverbandes zuständig. Dem 

Vorgabenausschuss gehört ein Mitglied des Vorstandes und bis zu zwei 

weitere Mitglieder des Clubs an. Das Mitglied des Vorstandes ist Vorsitzender 

des Vorgabenausschuss und gleichzeitig Spielführer. 

 
2. Der Vorstand bestellt mit 2/3 Mehrheit jeweils für die Dauer der 

eigenen Wahlperiode einen Jugendausschuss, der für die Führung und 

Ausbildung der Jugendlichen zuständig ist. 
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3. Der Beirat nimmt die Aufgaben eines Ehrenausschusses wahr. Er hat 

schlichtende Funktionen bei Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedern 

des Clubs und zwischen Mitgliedern und Club bzw. im Rahmen des 

Ausschlusses eines Mitgliedes. 

 
Mitglieder des Vorstandes dürfen dem Beirat nicht angehören. Der 

Ehrenausschuss kann erst angerufen werden, wenn die Angelegenheit im 

Vorstand behandelt worden ist oder dieser eine Behandlung ablehnt. 

 
4. Der Vorstand kann aus dem Kreise der Mitglieder für besondere 

Aufgaben weitere Ausschüsse einsetzen. 

 
5. Falls nichts anderes bestimmt ist, hat ein Ausschuss nur beratende Funktion. 

 
6. Der Ausschuss, ausgenommen der Spielausschuss, bestimmt seinen 

Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

 
7. Über die Beschlüsse der Ausschüsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

vom Sitzungsleiter zu unterschreiben und den Ausschussmitgliedern und dem 

Vorstand sowie dem Beirat zuzuleiten ist. 

 
8.  

a) Der Vorstand bestimmt mit 2/3 Mehrheit einen Spiel- und Wettkampf-

ausschuss, der jeweils für die Dauer der Wahlperiode des Vorstandes 

gewählt wird. Er besteht aus zumindest drei Mitgliedern. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Ausschussvorsitzenden. Der 

Spiel- und Wettkampfausschuss ist für die Wahrnehmung der Aufgaben des 

Clubs im Rahmen der Regelungen des Deutschen Golfverbandes, 

insbesondere für die Durchführung der sportlichen Veranstaltungen des 

Clubs, zuständig. Der Vorsitzende des Vorgabenausschuss / Spielführer ist 

per Amt Mitglied und Vorsitzender auch des Spiel- und 

Wettkampfausschusses. 

 

b)  Aufgabe des Spiel- und Wettkampfausschusses ist ferner die 

Verhandlung über und Verhängung von Ordnungsmaßnahmen im Rahmen 

des Verhaltenskodex, der von dem Vorstand gemäß § 9 Ziffer 7 erstellt ist. 

Gegen die Beschlüsse des Ausschusses, mit denen Ordnungsmaßnahmen 

ausgesprochen werden, kann der Beirat angerufen werden, der abschließend 

entscheidet. 

 
§ 12 Kassenprüfer 

Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgt durch zwei Golfclubmitglieder, die von 
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der Mitgliederversammlung gewählt werden. Sie haben die Jahresrechnung des 

Vorstandes zu prüfen und müssen über die Ergebnisse ihrer Prüfung der 

Mitgliederversammlung berichten. Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt zwei 

Jahre. Um alternierende Amtszeit zu erreichen, darf ein Kassenprüfer für ein 

Jahr gewählt werden. 

 
§ 13 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch 

a) Austritt 

b) Ausschluss 

c) Tod 

d) Kündigung 

 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand, welche 

spätestens am 30.09. eines jeden Jahres eingegangen sein muss. Der Austritt 

wird wirksam zum 31.12. des Jahres. Der Austritt befreit nicht von der 

Zahlung bereits fälliger Beiträge und satzungsgemäßer 

Zahlungsverpflichtungen. 

 
2. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes nach Anhörung des 

Beirats aus dem Golfclub ausgeschlossen werden, wenn es die ihm 

obliegenden Pflichten grob verletzt oder wenn ein sonstiger wichtiger Grund 

vorliegt. Hierzu gehört insbesondere ein wiederholter Verstoß gegen die Etikette 

und/oder die Platz und Spielordnung. 

Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 

unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Vor der Entscheidung über den 

Ausschluss ist dem betreffenden Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegenüber dem Vorstand zu geben, falls das Mitglied dies innerhalb von vier 

Wochen nach entsprechender Aufforderung durch eingeschriebenen Brief 

verlangt. 

Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem 

ausgeschlossenem Mitglied das uneingeschränkte Recht zu, den 

Ehrenausschuss anzurufen. 

 
§ 14 Mitgliedschaften des Golfclubs 

Der Golfclub beantragt die Mitgliedschaft im 

▪ Deutschen Golfverband e.V. 

▪ Schleswig-Holsteinischen Golfverband e.V. 

▪ Schleswig-Holsteinischen Landessportverband e.V. 

Der Golfclub erkennt die Satzung der drei Verbände an. 
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§ 15 Haftung 

1. Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die 

Zwecke des Vereins im Auftrag handelnden Personen haften gegenüber den 

Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schäden oder 

Verluste, die Mitglieder im Rahmen des Vereinsbetriebs, bei Benutzung von 

Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei Veranstaltungen 

erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die Versicherungen 

des Vereins gedeckt sind. 

2. Werden die in § 15 Abs. 1 genannten Personen im Interesse und für die 

Zwecke des Vereins tätig und für ihr Handeln von Dritten im Außen-verhältnis 

zur Haftung herangezogen, ohne dass ihrerseits Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit vorliegt, so haben sie gegen den Verein einen Anspruch auf 

Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung 

von den Ansprüchen Dritter. 

 
 

§ 16 Vereinsordnungen 
 

1. Der Verein gibt sich Vereinsordnungen zur Regelung der internen Vereinsabläufe. 

Folgende Satzungen können erlassen werden: 

a. Beitragsordnung 

b. Spiel- und Platzordnung 

c. Hausordnung 

d. Richtlinie zum Datenschutz 

Die Richtlinie enthält Regelungen zur Erhebung und Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten der Mitglieder durch den Verein und den Deutschen 

Golf Verband e.V. 

2. Für den Erlass, die Außerkraftsetzung und Änderung der Vereins-ordnungen ist der 

Vorstand zuständig. 

 
§ 17 Auflösung des Vereins 
 

1. Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit der 

Mehrheit von 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder. 

2. Das bei einer Auflösung, der Aufhebung oder Wegfall des bisherigen Zwecks des 

Vereins verbleibende Vermögen fällt an die Gemeinde St. Michaelisdonn als 

steuerbegünstigte Körperschaft, die es ausschließlich und unmittelbar für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

3. Die Liquidation des Clubs erfolgt durch den Vorstand, der bis zur beendeten 

Liquidation im Amt bleibt. 

 
 
St. Michaelisdonn, den 16. Februar 2024 
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Richtlinien zum Datenschutz 

Auf der Grundlage des § 16 der Satzung beschließt der Beirat folgende, für die Mitglieder 

und Organe des Golfclub am Donner Kleve e.V. verbindlichen Regelungen zum Umgang, 

der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten: 

 

§ 1 Grundsätze der Datenerhebung und Datenverarbeitung 

1. Eine Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich 

nur, soweit dies zur Erfüllung der Satzungszwecke des Golfclub am Donner Kleve 

e.V. notwendig ist. 

2. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der 

Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des 

Bundesdatenschutzgesetzes. 

 

§ 2 Beitritt und Austritt 

1. Mit dem Beitritt zum Golfclub am Donner Kleve werden Name, Vorname, 

Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, EGA-Vorgabe (falls vorhanden), 

Telefonnummer, Geburtsdatum und Bankverbindung aufgenommen und zum 

Zwecke der Mitgliederverwaltung in der vereinseigenen Clubverwaltungssoftware 

gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugewiesen. 

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor Missbrauch geschützt. 

2. Beim Austritt eines Mitglieds werden gespeicherte personenbezogene Daten 

gelöscht, sofern nicht auf Grundlage besonderer Bestimmungen, z. B. aus 

steuerrechtlichen Gründen, Aufbewahrungspflichten bestehen. 

 

§ 3 Weitere Datenverarbeitungen durch den Golfclub 

Darüber hinaus verarbeitet der Golfclub die folgenden personenbezogenen Daten: 

a) zur Reservierung von Startzeiten: Name, Vorname, Geschlecht und 

Telefonnummer, 

b) zur Veröffentlichung gebuchter Startzeiten über einen Bildschirm im Clubhaus 

c) sowie im geschützten Mitgliederbereich auf der Clubhomepage Name, Vorname, 

d) zum Zwecke des Einzugs von Mitglieds- sowie Zusatzbeiträgen (Caddy-Box 

Miete, Startgelder, Verbandsbeiträge u. ä.) einschließlich des Mahnwesens und 

Inkasso sowie zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die (Online-) 

Banksoftware des Golfclubs Name, Vorname, Geschlecht, Anschrift, 

Bankverbindung, 

e) zum Versand von Newsletter, Clubinformationen, Einladung 

Mitgliederversammlung, Geburtstags-E-Mail und vergleichbarer Informationen 

Name, Vorname, Geschlecht, E-Mail-Adresse 

f) zur Veröffentlichung in Form eines Live-Ergebnisdienstes im Clubhaus über 

einen Bildschirm Name, Vorname, Geschlecht, EGA-Handicap, Spielergebnis 

(sog. Livescoring), 



 

g) zur Organisation des Jugendtrainings (Ansprache, Benachrichtigung, 

Terminkoordination) Name, Vorname, Geschlecht, E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer der jugendlichen Mitglieder, 

h) zur Verarbeitung des Postein- und –ausgangs über EDV sowie Fax und E-Mail 

Name, Vorname, Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

i) zur Verbesserung der Servicequalität, zur Erstellung von Statistiken und Planung 

(Liquiditätsplanung, Kosten-Nutzen-Rechnung u. ä.) sowie zum Controlling die 

Anzahl der vom jeweiligen Mitglied gespielten Runden p. a. sowie der erzielte 

Jahresumsatz (Ballautomat u. ä.), 

j) zur Verbesserung der Servicequalität für Umfragen Name, Vorname, Geschlecht, 

E-Mail-Adresse, 

k) zum Zwecke der Veröffentlichung der Spielpläne im Clubhaus Name, Vorname, 

Geschlecht, EGA-Handicap, 

l) zum Zwecke der Organisation des Gruppen-/Ligamannschaftsspielbetriebs 

Weitergabe von Name, Vorname, E-Mail-Adresse an die Kapitäne/-innen der 

Mannschaften und Gruppen 

m) zur Organisation der Rundenverpflegung am Halfway-Haus Name, Vorname, 

Geschlecht, gastronomische Wünsche, 

n) zur Benennung und Veröffentlichung der Clubmeister im Clubhaus Name, 

Vorname, Geschlecht der Clubmeister, 

o) zur Kontrolle der Verwaltung, insbesondere Prüfung ordnungsgemäßer 

Buchführung die Mitgliederdaten, 

p) zur Verhinderung von Straftaten und Sammlung von Beweismitteln bei 

Vandalismus, Einbruch oder sonstigen Straftaten per Videoüberwachungsanlage 

auf dem Clubgelände aufgenommene Bewegtbilddaten. 

 

§ 4 Nutzung des DGV-Intranet 

Der Golfclub am Donner Kleve e.V. ist an das Intranet des Deutschen Golf Verbandes 

e.V. (DGV) angeschlossen. Er übermittelt personenbezogene Daten seiner Mitglieder an 

den DGV, soweit dies zur Erfüllung seiner Vereinszwecke und zur Erfüllung seiner 

Verpflichtungen gegenüber dem DGV erforderlich ist. Einzelheiten regelt Ziff. 18 Abs. 2 

der Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien des DGV, der in seiner jeweils gültigen 

Fassung im Golfclub am Donner Kleve e.V. Anwendung findet. Die Aufnahme- und 

Mitgliedschaftsrichtlinien des DGV können in ihrer jeweils gültigen Fassung im DGV-

Serviceportal unter https://serviceportal.dgv-intranet.de/, dort unter dem Suchbegriff 

„Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien“, eingesehen werden. 
 
 

 
St. Michaelisdonn, den 16. Februar 2024 

.,..._ 


